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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert, Tobias Beck, Martin 
Behringer, Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann 
Groß, Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, 
Michael Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer 
Ludwig, Ulrike Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, 
Anton Rittel, Markus Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, 
Roswitha Toso, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas 
Zöller und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Zeitgemäß: Einführung eines digitalen Jagdscheines jetzt umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine zeitgemäße Mo-
dernisierung des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bestimm-
ten Musters des Jagdscheins (§ 15 Abs. 2 Bundesjagdgesetzes – BJagdG) zeitnah ein-
zusetzen. Die Gültigkeit des sich aktuell in Umlauf befindlichen Jagdscheinformates soll 
vorerst bestehen bleiben. Eine Umstellung soll schrittweise und gestaffelt erfolgen. Ein 
freiwilliger Umtausch soll jederzeit möglich sein. Neuausstellungen sollen künftig nur im 
digitalen Format erfolgen. 

 

 

Begründung: 

Ziel des Antrages ist es, das derzeitige, aus den 1970er Jahren stammende Format des 
deutschen Jagdscheines, durch eine nutzerfreundlichere und sicherere digitale Lösung 
zu ersetzen. 

Verbesserte Praktikabilität im Jagdbetrieb: 

Ein digitales Format des deutschen Jagdscheines ermöglicht es dem Inhaber, das Do-
kument jederzeit unkompliziert mitführen zu können. Der Nachweis der berechtigten 
Jagdausübung kann so deutlich vereinfacht werden, zumal ein Vergessen dieses Aus-
weisdokumentes (wenn es z. B. im Smartphone hinterlegt ist) erheblich reduziert wird. 
Auch wird die Verlustgefahr während der eigentlichen, oft kräftezehrenden Jagdaus-
übung erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus unterliegt ein digitaler Jagdschein kei-
nen äußeren Witterungseinflüssen, denen sich der Jäger bei der Jagdausübung immer 
wieder ausgesetzt sieht – entsprechend ist der Zustand des Papierdokumentes bei vie-
len Jägern. 

Vereinfachung von Verwaltungsabläufen: 

Der bisher rein analoge Verwaltungsprozess für Jagdscheine kann deutlich optimiert 
werden. Die digitale Verwaltung ermöglicht der Behörde ein deutlich höheres Maß an 
Bürgerfreundlichkeit. So ist ein immer wieder auftretendes Problem das nicht rechtzei-
tige Verlängern bzw. der abgelaufene Jagdschein. Die Konsequenzen sind mitunter er-
heblich: So führt dies regelmäßig zum Erlöschen des Jagdpachtvertrages oder kann zu 
illegalem Munitionsbesitz führen. Eine digitale Architektur des Jagdscheines kann dem 
effektiv entgegenwirken. 
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Auch kann die Verlängerung von Jagdscheinen deutlich bürgerfreundlicher gestaltet 
werden. Eine digitale Variante des Jagdscheines kann die bspw. üblichen Wartezeiten 
oder fehlenden Dokumente und einhergehenden neuerlichem Amtsbesuch sowie Ur-
laubserfordernis vermeiden helfen. 

Die Möglichkeit der Eintragung von Begehungsrechten ist ein weiterer möglicher An-
satzpunkt zur Reduktion von Verwaltungsaufwand. Analoges gilt für den bestätigten 
Jagdaufseher. Bisher separate Nachweis- und Ausweisdokumente könnten entfallen, 
da ein jederzeitiges Eintragen bzw. Löschen von entsprechenden Nachweisen unkom-
pliziert im digitalen Jagdschein möglich wäre. 

Verbesserter Schutz des legalen Waffenbesitzes: 

Deutschland hat international mit die höchsten Anforderungen im Bereich des Waffen-
rechtes. Eigentum und Besitz unterliegen strengsten Standards. Die aktuelle Erwerbs-
berechtigung für Waffen und Munition (= Jagdschein) wird jedoch diesem Anspruch 
nicht gerecht. Die Papiervariante des Jagdscheines entspricht hinsichtlich der Fäl-
schungssicherheit dem alten grauen Führerschein. Letzterer hat aus guten Gründen 
seit 2022 seine Gültigkeit verloren. 

Ziel muss es sein, potenziellen Fälschern so wenig wie möglich Spielraum zu bieten. 
Ein digitaler Jagdschein gewährleistet den rechtstreuen Jägerinnen und Jägern best-
möglichen Schutz vor dem Missbrauch dieses Dokumentes und damit ihres staatlichen 
Privilegs des legalen Waffenbesitzes. Auch gewährleistet dies die verbesserte Sicher-
stellung der staatlichen Sicherheitsinteressen. 



Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 19/2435 mit 19/2438 werden im 
Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen federführenden Aus-
schuss verwiesen. 

Die Tagesordnungspunkte 9 und 10 zu den Anträgen der AfD-Fraktion werden 
in einer der nächsten Plenarsitzungen aufgerufen. 

Vielen Dank für die konzentrierten Beratungen. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 18:06 Uhr)

Protokoll 19/22
vom 13.06.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode 2193



 

19. Wahlperiode 09.07.2024 Drucksache 19/3117 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, 
Roland Weigert u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 19/2435 

Zeitgemäß: Einführung eines digitalen Jagdscheines jetzt umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Roland Weigert 
Mitberichterstatter: Johannes Meier 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwick-
lung, Energie, Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 10. Sit-
zung am 20. Juni 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 13. Sitzung am 9. Juli 2024 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Stephanie Schuhknecht 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland 
Weigert, Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, 
Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, 
Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, 
Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus Saller, Martin Scharf, Werner 
Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix 
Freiherr von Zobel, Thomas Zöller und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/2435, 19/3117 

Zeitgemäß: Einführung eines digitalen Jagdscheines jetzt umsetzen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine zeitgemäße Mo-
dernisierung des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bestimm-
ten Musters des Jagdscheins (§ 15 Abs. 2 Bundesjagdgesetzes – BJagdG) zeitnah ein-
zusetzen. Die Gültigkeit des sich aktuell in Umlauf befindlichen Jagdscheinformates soll 
vorerst bestehen bleiben. Eine Umstellung soll schrittweise und gestaffelt erfolgen. Ein 
freiwilliger Umtausch soll jederzeit möglich sein. Neuausstellungen sollen künftig nur im 
digitalen Format erfolgen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Ludwig Hartmann 

IV. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung 

nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind offensichtlich alle Fraktionen. Gegenstimmen? – 

Ich sehe keine. Enthaltungen? – Ich sehe auch keine. Dann übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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